
Wohnungseigentum Rechtsprechung

Beschluss „der Jahresabrechnung" ist teilnichtig!

1. Wird „die Jahresabrechnung" statt der Anpassung von Vorschüssenbzw. das Einfordern von

Nachschüssenbeschlossen, ist Teilnichtigkeit die Folge.

2. Die Teilnichtigkeit hat das Gericht von Amts wegen festzustellen.

3. Dies kann bei der Kostenentscheidungmit einer Kostenquote von 1/3 zu Lasten derWohnungs-

eigentümergemeinschaftberücksichtigtwerden.

LG Frankfurt/Main, Urteil vom 11.05.2023 -2-138 85/22 (nicht rechtskräftig),Volltext: IMRRS 2023, 0645

WEG §28 Abs. 2

Problem/Sachverhalt

Per Beschluss wurden die „Cesamt und Einzelabrech-
nungen 2020... anerkannt". Zur Begründungseiner
dagegen erhobenen Anfechtungsklage bringt der Klä-

ger verschiedene Formmängelvor, die sämtlichnicht
durchgreifen. Das Amtsgericht weist die Klage ab. Der
KlägerlegtBerufungein.

Entscheidung

Der Klägerfährtzwar nicht aus den vom ihm vorge-
tragenen, aber aus von Amts wegen berücksichtigten
Gründeneinen Teilerfolg ein: Das Landgericht erklärt
den Beschluss für„insoweit nichtig, soweit damit neben
der Einforderung von NachschüssenundderAnpassung
der beschlossenen Vorschüsseauch die Cesamt- undEin-
zelabrechnungen beschlossen wurden", Der Beschluss
entspreche der zum alten Recht üblichenFormulierung.
Auch damals sei die Abrechnungsspitze, die inhaltlich
der heutige Beschlussgegenstand des §28 Abs. 2 WEG
sei,zentraler Beschlussgegenstand gewesen. Insofern
sei der Beschluss auch nach jetzigem Recht wirksam
und nicht komplett nichtig, wie teilweise vertreten
werde. Im alten Recht sei darüberhinaus aber auch
das Zahlenwerk als solches beschlossen worden, was
sich daraus ergebe, dass „dasZahlenwerkbeifehlender
Anfechtung in Bestandskrafterwuchs". Ferner habe der
Abrechnungsbeschluss nach altem Recht die'Abrech-
nung der Instandhaltungsrücklageumfasst. Folglich
sei anzunehmen, dass der streitgegenständliche„wort-
identische" Beschluss denselben Inhalt habe und (nur)
insofern nichtig sei.

Praxishinweis

Welch freudige Uberraschung fürden Kläger,der mit

ganz anderen als den von ihm vorgetragenen Argu-

menten einen Teilerfolg erzielt! Dadurch wird er we-
nigstens von einem Teil der Prozesskosten entlastet;
eine andere Auswirkung hat die Teilungültigerklärung
nicht. Die übrigenWohnungseigentümerwerden sich
hingegen die Augen reiben, denn so richtig es ist, die
Komplettnichtigkeit zu verneinen, so fragwürdigist die
Annahme derTeilnichtigkeit. Folgt man der anerkann-
ten Auslegungsregel, wonach „diezu einer gesetzmäßi-
gen Vewaltungverpflichteten Wohnungseigentümerim
Zweifel keinen rechtswidrigen Beschluss fassen wollen"

(BGH, IMR 2015,288), wurde mit dem angefochtenen
Beschluss - genauso wie im alten Recht - ganz einfach
das beschlossen, was nach Gesetz und Rechtsprechung
der erforderliche Inhalt eines „Abrechnungsbeschlus-
ses" (man tut sich ja schon mit der Bezeichnung des
Beschlusses nach neuem Rechtschwer) ist; nicht mehr
und nicht weniger (vgl. Greiner, WEG-Recht, §8 Rz. 5).
Denn auch im alten Rechtwurden im Rechtssinne nur
die Abrechnungsspitzen, ni.cht aber „das Rechenwerk"
als solches beschlossen. „Tatsachen" (das „Rechenwerk")
waren damalswie heute nur Begleitinformationen,
deren Vorliegen füreinen ordnungsmäßigenAbrech-
nungsbeschluss erforderlich sind (Greiner, ZWE 2018,
341,1.5a). Als Praxistipp sei klagefreudigen Wohnungs-
eigentümernund gewinnorientiert arbeitenden Anwäl-
ten empfohlen, bundesweit nach Beschlüssengleichen
Wortlauts wie im vorliegenden Fall aus den letzten
Jahren zu fahnden und dagegen (Teil-)Nichtigkeitsklage
zu erheben, Der Erfolg kann nicht ausbleiben! Das gilt
jedenfalls dann, wenn man dasvorliegende Urteil (oder
die Stimmen, die sogar eine Komplettnichtigkeit anneh-
men) zu Grunde legt. Aber vielleicht schreitet der BGH
noch ein, denn korrekterweise hat das LG Frankfurt/
Main die Revision zugelassen, die hoffentlich eingelegt
werden wird.
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